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Z ulage 23.
(Drucksachen.Nr. 23.)

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

den Erlaß einer neuen Satzung über die Entschädigung von Pferden und Vieh.

Nach den zurzeit geltendenGesetzen vom ^M > i«^ und vom 12. März 1881 sind
die Provinzialverbände verpflichtet, für die auf polizeilicheAnordnung getöteten oder nach dieser
Anordnung gefallenen Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel Entschädigung zu leisten, wenn sie
rotzkrankwaren, feiner unter derselbenVoraussetzung für Rindvieh im Falle der Lungcnseuche.
Außerdem hat der Provmzialverband der Rheinprovinz auf Grund der im Gesetz vom 22. April
1892 gegebenen gesetzlichen Ermächtigung reglementsmäßigdie Entschädigungspflicht für die an Milz»
brand oder Ranschbrand gefallenen oder wegen dieser Krankheiten getöteten Pferde und Rindvieh»
stücke übernommen. Die Entschädigung beträgt für Pferde, Esel usw. "/^, für Rindvieh ^/» des
Schätzungswertes.

Das Reichsviehseuchengesetzvom 26. Juni 1909 (R. G. Vl. S. 519) und das preußische
Ausführungsgesetzdazu vom 25. Juli 1911 (G.-S. S. 149) haben die Verpflichtungder Provin¬
zialverbände, für Tierverluste teils allein, teils gemeinsam mit dem Staate Entschädigungzu leisten,
ganz erheblich ausgedehnt. Nach diesen Gesetzen ist die Entschädigungspflichtwie folgt festgelegt:

H,. Die Provinz hat allein Entschädigungzu leisten:
1. für die wegen Tollwut, Rotz oder Lungenseuchen auf Grund polizeilicherAnord¬

nung getöteten oder nach dieser Anordnung gefallenenPferde, Esel, Maultiere, Maul¬
esel und Rinder;

2. bei Rotz und Lungenseuche auch dann, wenn die Tiere nach rechtzeitig erfolgter
Anzeige gefallen find und die Voraussetzungfür die Anordnung der Tötung gegeben
wäre;

3. für Pferde (Esel usw.) und Rinder, die an Milzbrand, Wild- und Rinderseuche
oder Tollwut fallen oder bei denen nach dem Tode eine dieser Seuchen festgestellt wird.

Die Entschädigungbeträgt bei Rotz «/4 des Schätzungswertes,sonst stets ^5, letzteresalso
auch bei Milzbrand der Pferde, für die in dem Falle zurzeit ebenfalls nur »/4 des Wertes
gezahlt weiden.

L. Provinz und Staat haben gemeinsam Entschädigungzu leisten:
1. für die wegen Maul- und Klauenseuche auf Grund polizeilicher Anordnunggetöteten

oder nach dieser Anordnung an der Seuche gefallenenRinder.
Es ist den Besitzern der volle Schätzungswertzu ersetzen, von dem die Provinz

und der Staat je die Hälfte zu zahlen haben;
2. für die wegen Tuberkulose auf Grund polizeilicher Anordnung getöteten oder nach

dieser Anordnung gefallenenRinder.
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Als Entschädigung sind ^/« des Schätzungswertes zu zahlen, jedoch abzüglichdes Min-
derwertes, den die Tiere infolge der Tuberkulosehatten. Die Provinz hat die Entschädigungzu
'/«, der Staat zu '/» zu leisten.

d Der Staat hat allein in voller Höhe Entschädigungzu leisten:
1. wenn die Tiere nicht mit der Seuche behaftet waren, wegen deren die Tötung polizei¬

lich angeordnet wurde;
2. wenn Tiere infolge einer polizeilich angeordnetenImpfung eingehen,
v. Die Provinz kann freiwillig
1. Entschädigungbis zur Höhe von ^ des Schadens für Verluste gewähren, die in an¬

deren als den unter ^, genannten Fällen aus Anlaß von übertragbaren Seuchen der
Einhufer und des Klauenviehs erwachsen, z. B. bei Milzbrand von Schafen;

2. Beihilfen an Tierbesitzer gewähren, denen infolge der Bckämpfunasmaßregeln,der
Sperre bei Maul- und Klauenseuche, schwere wirtschaftliche Schädigungenerwachsen sind.
Der Staat kann nach dem Ausführungsgesetzezu diesen Beihilfen Zuschüsse leisten

Bei dieser durch das Neichs-Viehseucheugesetzund das preußischeAusführungsgesetz geschaffenen
gänzlich veränderten Rechtslage muffen die vom Provinziallandtage beschlossenenReglements über
die Entschädigungsleistungenvon 1891 und 1901 durch neue Vorschriftenerfetzt werden, die gleich¬
zeitig mit den beiden Gesetzen am 1. April 1912 in Kraft zu treten haben.

Der Entwurf der ueuen Satzung ist in der Anlage niedergelegt.

Es ist dazu folgendeszu bemerken:
§ 1. Unter Ziffer 1—3 sind die Entschädigungsfalleaufgeführt, i« denen die Ent¬

schädigungspflicht gesetzlich festgelegt ist, unter Ziffer 4 6 die Fälle, in denen die Provinz die Ent¬
schädigung freiwillig übernimmt.

Bei Ziffer 4 handelt es sich um den Verlust von Schafen, die an Milzbrand gefallen
sind. Erfahrungsgemäß tritt bei Schafen leicht und oft Milzbrand auf, der eiue ständige Gefahr
der Uebertragung auf die Rindviehbeständein sich birgt. Wenn den Besitzern der Schafe eine
Entschädigungin Aussichtsteht, so darf man hoffen, daß sie mehr als bisher bei Milzbraudver-
dacht auf die polizeiliche Anzeige Bedacht nehmen. Durch die Anzeige wird die unschädliche Be¬
seitigung des Kadavers eher gewährleistetund damit die nicht zu unterschätzende Gefahr der Seuchen¬
übertragungentsprechendeher verhindert. Es liegt deshalb durchaus im Interesseder Rindviehbesitzer,
daß die Entschädigungfür die an Milzbrand eingegangenen Schafe übernommen wird. Große
Kosten werden dadurch kaum erwachsen, weil die Schafzuchtin der Rheinprovinz nicht fehr bedeutend ist.

§ 15. Wahrend nach dem Gesetz bei Maul- und Klauenseuchenur Entschädigungzu
leisten ist, wenn die Tiere auf Grund polizeilicher Anordnung getötet sind, soll nach Ziffer 5 des
Satzungsentwurfs die Entschädigung auch für Rinder übernommen werden, die an Maul- und
Klauenfeuchefallen. Bei den schweren Schäden, die die Landwirte durch diese Krankheit unter
ihren Viehbeständenerleiden, ist es gerechtfertigt,daß auch für die an der Seuche oft zahlreich
eingehendenRinder Entschädigunggeleistet wird, allerdings nicht in der vollen gesetzlichzulässigen
Höhe von 4/° des Schätzungswertes,sondernnur zu ^/». Dadurch, daß der Besitzer eiuen nennens¬
werten Teil des Schadens selbst tragen muß, wird verhütet, daß er bei der Pflege der erkrankten
Tiere oder bei Beobachtung der Schutzmaßregelnlässig verfährt. Für die unter 3 Monate
alten Kälber soll eine Ersatzleistung nicht erfolgen, weil der Schaden alsdann nicht so groß ist, als.
daß er nicht auch von dem Besitzer allein getragen werden könnte.
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Der Provinzialausschuß hält noch eine weitere Einschränkungfür erforderlich,soweit es
sich um Vieh handelt, das auf den Nutzviehmärktenaufgetrieben wird. Zum mindestendas auf
den großen Viehmärkten,z. B. in Neuß oder Dinslaken zum Auftrieb gelangendeVieh ist nur zu
einem geringen Teile in der Rheiuprovinz selbst gezogen; so betrug iu Neuß 1910 der Auftrieb
10—11000 Stück Rindvieh, von denen nicht weniger als '/« aus anderen Provinzen oder aus
dem Auslande in die Rheinprovinz eingeführt war; ähnlich war es im Jahre 1910 auf dem Nutz'
viehmarktin Dinslaken, wo von 30—33 000 anfgetriebenenRindern rund 22 000 Stück nicht der
Rheiuprovinz entstammten. Bei den erheblichen Aufwendungen,die aus der Entschädigungder an
Maul- und Klauenseuche eingehenden Tiere zweifellos erwachsenwerden, kann es den rheinischen
Landwirten nicht wohl zugemutetwerden, freiwillig auch für diese iu die Proviuz eingeführten Tiere,
wenn sie der Maul- und Klauenseuche erliegen, zu Gnnsten der Viehhändler eine Gntschädigungs-
leistung zu übernehmen,um so weniger, weil diese im Laufe des Sommers zur Einführung gelan¬
genden Tiere bei den Viehzählungen meist nicht erfaßt werden, also auch ein Beitrag für sie nicht gezahlt
wird. Die Besitzer würden ohne Gegenleistungauf Kosten der rheinischen Landwirte gegen Schaden
gedeckt sein. Es soll deshalb durch die Satzungen die Möglichkeit gegeben werden, das auf den
Viehmärktenangetriebene Handlervieh von der freiwilligen Versichern»», gegen Eingehen bei Maul-
und Klauenseuche auszuschließen. Aus dem Grunde ist im letzten Absatz in § 1 des Satzungs-
entwurfs vorgesehen, daß der Provinzialausschußdie Entschädiguugsleistuugfür einzelne oder alle
Viehmärkteganz oder teilweise ansschließen kann. Der Provinzialausschuß wäre auf Grund dieser
Ermächtigung in der Lage, zu prüfen, für welche Viehmärkte und in welchem Umfange sich die
Ausschließungder Versicherungrechtfertigen läßt, damit vor allem nicht anch solche Viehmärktege¬
troffen werden, anf denen vorwiegend von rheinischen Besitzerngezogenes Vieh gehandelt wird. Den
Städten, für deren Viehmärkte der Provinzialansschuß, soweit es sich um das eingeführte Vieh
handelt, von der Ermächtigung Gebrauch macht, würde die Einrichtung einer besonderenMarttuer-
sichernng zu überlassensein, wie sie in Neuß und Dinslaken schon jetzt geplant ist.

Das Gesetz gibt, wie schon eingangs erwähnt wnrde, den Provinzen die Möglichkeit, den
Rindviehbesitzern,denen durch Sperre bei Maul- und Klauenseuche schwere wirtschaftlicheSchäden
erwachfeu, Beihilfen zu gewähren. Ohne Zweifel kann die Sperre solche Schäden zur Folge haben,
besondersdadurch, daß die Besitzer das Vieh vou den Weiden in die Ställe zurückziehen müssen.
Der Provinzialausschuß war indessen einstimmig der Meinung, daß ein Ersatz wirtschaftlicher
Schäden in der Satzung nicht vorzufehen ist, ungeachtetdes Umstandes, daß der Staat zu solchen
Beihilfen Zuschüsse bis zu einem Drittel oder auch zur Hälfte leisten kann. Die Grundsätzeüber
die Gewährung von Beihilfen würden der Genehmigung des Landwirtschaftsministersunterliegen;
die Voraussetzungsoll nach der Erklärung des Munsters sein, daß der durch die Sperrmaßregeln
entstandeneSchaden bei den Vermögens- und Einkommensverhältnissendes Besitzers eine ernste
Schädigung seines Besitz- und Nahrungszustandes besorgen läßt. Es bleibt aber die Schwierig»
teit bestehen, wie man den wirtschaftlichen Schaden bemefsen will und es wird auch kaum ein Weg
gefundenwerden, der für eine einigermaßenzuverlässige Schauensermittlung gangbar wäre. Jeder
Bauersmann wird seinerseitsimmer der Meinung sein, daß die Sperre für ihn eine ernste Schädi¬
gung bedeutet. Der Provinzialausschuß würde mit Anträgen überhäuft werden; jede Ablehnung
würde als Ungerechtigkeit empfundenund die Beihilfe, die immer nur bescheiden bemefsenwerden
könnte, würde auch niemanden zufrieden stellen. Es würde durch das ganze Verfahren also nur
Unzufriedenheithervorgerufenwerden. Andererseits würden auch die Kosten zweifellos sehr hohe
werden und zu einer erheblichen Steigerung der Abgaben führen. Der Reservefonds könnte jeden-
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falls, zumal bei der Ausdehnung, die die Maul- und Klauenseuche in den letzten Jahren in der
Rheinprovinzgenommenhat, zur Deckung der aus den Sperrmaßregeln entstehenden Schäden heran¬
gezogen werden, ohne daß er in sehr unerwünschter Weise zusammenschmölze.Da die Entscheidung
des Provinzialausschussesfür den Staat nicht maßgebend ist, wird man auch stets Gefahr laufen,
daß später staatlicherseitsüber die Notwendigkeit oder Höhe der Beihilfen eine andere Meinung
herrscht, und es ist also nicht einmal die Sicherheit gegeben, daß zu der Beihilfe ein staatlicher
Zuschuß tatsächlich gegeben wird.

Der Provinzialausschuß ist deshalb der Meinung, daß es das beste ist, von der Ge¬
währung von Beihilfen zur Ueberwindungder aus den Sperrmaßregeln erwachsenden Schäden ganz
Abstand zu nehmen und statt dessen, was viel wichtigerist, der Provinz die Mittel an die Hand
zu geben, sich an der Bekämpfung und Unterdrückungder Maul- und Klauenseuche tatkräftig zu
beteiligen.

Aus diesem Grunde ist in § 13 des Satzungsentwurfs eine Vorschrift aufgenommen,die
den Landeshauptmann ermächtigt, Entschädigung für Verluste zu gewähren, die durch die Ab-
schlachtung von Rindviehbeständenaus Anlaß der Maul- und Klauenseuche entstehen, wenn dadurch
die Seuchenverschleppung verhütet werden kann. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist im Jahre 1910
die Maul- und Klauenseuchevon dem Neußer Viehmarkte aus in der Rheinprovinz verbreitet
worden. Hätte damals die Möglichkeitbestanden, die Tiere in großem Umfange abzuschlachten,
so wäre vermutlichdie Seuche mit einem Schlage unterdrückt worden. Zwar ist nach dem Vieh¬
seuchengesetz die polizeiliche Anordnung der Tötung von seuchenkrankenoder seuchenverdachtigenTieren
bei Maul- und Klauenseuchezugelassen und es ist dann Provinz und Staat je zur Hälfte zur
Entschädigung verpflichtet. Indessen ist diese polizeiliche Anordnung an die beschränkte Voraus¬
setzung geknüpft,daß

1. die Gegend sonst seuchenfrei ist uud die Krankheit dort nur vereinzeltauftritt und
2. anzunehmenist, daß die Seuche dadurch getilgt werden kann.
Mit der Tötung der trankenund der Krankheit verdächtigen Tiere ist es aber nicht getan,

und es kann unter Umständennur das radikale Mittel helfen, den ganzen Bestand, ob krank oder
nicht, abzuschlachten. Eine solche durchgreifende Maßregel kann indessen nicht polizeilich angeordnet
werden, und es bleibt dann nur übrig, derartige Bestände, soweit es zur Unterdrückung der Seuche
nötig erscheint, mit Einwilligung des Eigentümers abschlachten zu lassen, unter Umständenauch die
Tiere zu dem Zweckeanzukaufen. Mit einem folchen Verfahren hat die Rheinprovinz in den
Jahren 1894—1898 bei Ausbruch der Lungenseuche unter dem Rindvieh den besten Erfolg erzielt.
In den Jahren wurden 1769 Tiere für 46083? Mark angekauft und abgeschlachtet.Der Erlös
aus der Verwertung des Fleischesbetrug 247 741 Mark. Seit der Zeit ist die Lungenseuche nur
noch ganz vereinzeltin dem einen oder anderen Jahre aufgetreten. Ob und wann eine Maßregel
ähnlicher Art bei der Maul- und Klauenseuche geboten erscheint, muß iu das Ermessendes Landes»
Hauptmanns gestelltwerden, dem es auch überlassen bleiben muß, die Bedingungenfür die Durch¬
führung der Maßregel festzustellen, z. B. die, daß Kreis und Gemeindebei ihrem großen Interesse
an der Beseitigung des Seuchenherdessich an den Kosten zu beteiligenhaben. Die Durchführung
ist im allgemeinen so zu denken, daß mit einigen Großschlächternein Vertrag abgeschlossenwürde,
nach welchem sie sich, wie seinerzeitbei der Lungenseuche, für eine Reihe von Jahren unter Gestel¬
lung einer Kaution verpflichten, die aus Anlaß der Maul- und Klauenseuche angekauftenRinder
abschlachtenzu lassen, wenn möglich auf einem städtischenSchlachthof; der Preis für das Kilogramm
Schlachtgewicht,der an die Provinz (Kreis, Gemeinde)zu zahlen ist, wäre in dem Vertrage von
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vornherein festzustellen. Der Besitzer würde den Schätzungswert gezahlt erhalten; die Schätzung
wäre an Ort und Stelle durch den veterinärtechnischen Berater der Provinz zu bewirken, um die
sonst zweifellosübertrieben hohe Schätzungzu vermeiden. Natürlich mnß es dem Landeshauptmann
freigestelltwerden, bei einem etwaigen Wiederausbruch von üungenscuche nach dem Vorbilde von
1894 bis 1898 dasselbe Verfahren einzuschlagen.

8 16. Die Entschädigungder infolge polizeilichangeordneterImpfung eingehenden Tiere
ist Sache des Staates und es kann an sich nicht Aufgabe der Provinz sein dem Staate eine Last
abzunehmen. Es kann aber doch vorkommen, daß auch die Provinz im Einzelfalle ein Interesse
an der Vornahme von Schutzimpfungen oder Impfverfuchenzum Zwecke der Seuchenbekämpfung hat.
Es ist deshalb erwünscht, dem Landeshauptmann die Durchführung dieser Maßregel offen zu halten,
zum wenigsten bei Rindern, weil diese bei ihren großen Beständen am meisten unter der Seuche
leiden und sich deshalb auch bei ihnen die Vornahme der unter Umständen kostspieligenImpfungen
am ersten rechtfertigenläßt.

§ 2 setzt die Höhe der zu gewährendenEntschädigungfest.
§§ 3, 4, 5 und ? entsprechen den gesetzlichenBestimmungen.
8 6. Hierzu ist zu bemerken, daß die Kosten der Seuchenentschadigung,soweit sie nicht

vom Staate mitzutragen sind, wie bisher ausschließlich durch Beiträge der Besitzer der Pferde und
des Rindviehs bestritten weiden, daß also Provinzialfonds dadurch nicht in Mitleidenschaftgezogen
werden. Da die Bekämpfungdes Milzbrands bei den Schafen lediglich zum Schutz des Rindviehs
gegen eine Seuchenübertragungerfolgt, sollen die Entschädigungenfür Schafe aus den Beiträgen
der Nindviehbefitzer mitgedeckt werden.

Nach den bisherigen Reglements war für die Entschädigungvon Pferden und für die von
Rindvieh je ein Reservefondsvon mindestens1000 000 Mark anzusammeln. Die Fonds betragen
zurzeit für Pferde 525000 Mark, für Rindvieh 1218 000 Mark. An der Höhe des letzteren
Reservefonds in Höhe von mindestens1000 000 Mark ist festzuhalten; für Pferde bildet dagegen
auch ein Fonds von nur 500000 Mark eine genügende Sicherheit für Notfälle, zumal der Rotz
bei den Pferden allmählich zurückgehtund die neuen Gesetzeeine nennenswerteAusdehnung der
Entschädigungspflicht bei Pferden nicht bringen. Es wird deshalb im 8 6 Abs. 2 des Satzungsent-
wurfs die entsprechendeBegrenzung des letztgenannten Reservefondsabweichend von der seitherigen
Vorschrift vorgeschlagen.

8 8. Ueber die Höhe der Beiträge hat wie bisher der Provinzialausfchuß zu beschließen.
Neu ist, daß dieser Beschlußder Genehmigung des Ober-Präsidenten unterliegen soll, wenn er
grundsätzliche Bestimmungenüber die Art der Unterverteilung, insbesondere Abänderungender bisher
bestehenden Art der Unterverteilungenthält. Ohne Zweifel liegt in dem Erfordernis der Genehmi¬
gung der Beschlüsse eine Einschränkungder Selbstverwaltung, indessen legt der Landwirtschafts-
minister auf die Satzungsvorschriftden größten Wert und man muß diesem Wunsche des Ministers,
dessen Genehmigungdie Satzung im ganzen unterliegt, notgedrungen Rechnung tragen. Praktisch
wird auch die Genehmigung durch den Ober-Präsidenten kaum jemals werden, da nicht ersichtlich
ist, aus welchem Gruude von der bisherigen Art der Beitragsverteilnng, die sich seit mehr als
30 Jahren bewährt hat, irgendwie abgewichenwerden sollte. Die Abgaben haben bis jetzt bei
Pferden regelmäßig30 Pf. betragen. Da bei einer Begrenzungdes Reservefondsauf 500000 Mark
weitere Rücklagen nicht mehr angesammelt zu werden brauchen, so wird die Abgabe für Pferde
vorussichtlich eine Herabsetzung erfahren tonnen. Umgekehrt dagegen wird es bei den Abgaben
für Rindvieh sein, die bis 1909 jährlich 25 Pf. und sodann 20 Pf. betrugen. Dieser Betrag
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wird künftig nicht mehr ausreichen, Zur Beurteilung der Frage, welche Steigerung der Ausgaben
namentlichdurch die Entschädigungbei Maul- und Klauenseuche eintreten wird, fehlt es einstweilen
allerdings an einem sicherenAnhalt. Wenn die Seuche nicht allmählich zurückgeht,was ja zu
hoffen ist, wird man mit einer Ausgabe von 50—60 000 Mark jedenfalls rechnen müssen. Auch
die Tuberkuloseentschädigung wird zum wenigsten in den ersten Jahren erhebliche Mittel beanspruchen,
und man wird deshalb eine Erhöhung der Beiträge für Rindvieh auf 30 oder 35 Pf. ins Auge
fassen müssen. Diese Erhöhung bedeutet für die Landwirtschaft bei einem Rindviehbestandein der
Nheinprovinz von rund 1115 000 Stück freilich die gewiß nicht gering anzuschlagende Mehr¬
belastung von über 100000 Mark, doch wird diese Mehrbelastung angesichts der aus den erweiterten
Entschädigungenentspringenden Vorteile gewiß gern getragen werden. Eine Abgabe bis zu 35 Pf.
für das einzelneRindviehstück würde schließlich auch nicht als zu hoch und nicht als drückend an¬
gesehen werden können.

§ 9. Nach den bisherigen Vorschriften hatte der Provinzialausschuß darüber zu ent^
scheiden, ob und wann eine Nachprüfung der amtstierärztlichen Diagnosen in dem provinziellen
Laboratorium zu erfolgen hatte. Nach dem Ausführungsgesetze ist diese Entscheidung künftig den
Ausführungsbestimmungendes Ministers vorbehalten,wie das in § 9 Abs. 2 des Satzungsentwurfs
zum Ausdruckgebrachtist.

§ 10. Nach § 1? des Nusführungsgesetzessoll die Abschätzung zwar in der Regel durch
deu beamteten Tierarzt und zwei Schiedsmänner erfolgen, jedoch ist es dem Minister freigestellt,
durch die Ausführungsbestimmungenunter bestimmten Voraussetzungen,z. B. bei Einverständnis des
Besitzers, die Schätzung durch den Kreistierarzt allein vorzuschreiben oder zuzulassen. Es ist zu
wünschen,daß der Minister von dieser Befugnis den weitesten Gebrauch macht und die Schätzung
durch den Kreistierarzt allein allgemeinzulaßt, wenn es sich um gefallene Tiere handelt. Es ist
von der grüßten Wichtigkeit,daß die Seuchentadaverso schnell als möglich unschädlich beseitigt,
besonders in den Vernichtungsanstalten verbrannt werden, und es kann ein nicht wieder gut zu
machenderSchaden entstehen, wenn sie zumal im Sommer stets liegen bleiben müssen, bis die
Schiedsmänner eintreffen. Außerdem sind die Schiedsmänner auch zumeist gar nicht in der Lage,
die Abschätzung der Tiere nach den aufgetriebenenoder schon zerlegtenKadavern zutreffend zu be¬
messen und sie neigen dann leicht dazu, weil es der Provinz ja nicht darauf ankomme, die Tiere
unverhältnismäßig hoch zu bewerten.

§ 10 Abs. 2 und 4. Hinsichtlichder Schätzung bei Tuberkulosesind besondereAestim
mnngen vorgesehen, weil bei dieser der Minderwert der Tiere infolge der Krankheitbei der Schätzung
zu berücksichtigenist. Da sich der Staat mit '/, an der Entschädigungzu beteiligenhat, sind die
Grundsätzeüber die Schätzungzwischen dem Provinzialausschußund dem Minister zu vereinbaren.
Bei der Schwierigkeitder Abschätzung und da es für den Besitzer meist schwer sein wird, das Fleisch
des getötetenTieres, soweit es überhaupt verwendetwerden darf, nutzbringendzu verwerten, so ist
in § 10 Abs. 2 des Satzungsentwurfs die Möglichkeitvorgesehen,daß der Besitzer die volle Ent-
schädigungvon */» des Schätzungswerteserhalt und die Provinz die Verwertung der Tiere für
eigene und des Staates Rechnung übernimmt. Es wäre dann ebenso wie bei dem Ankaufeund
der Abschlachtung von Viehbeständenbei Maul- und Klauenseuche mit Großschlächtern unter näherer
Bestimmung über die Bemessungdes zu zahlenden Preises ein Abkommen zu treffen, wonachdiese
die tuberkulösen Rinder abnehmenund in einem städtischen Schlachthofe abschlachten lassen. Bis
man in dieser Weise vorgehen kann, wird man allerdings die Erfahrung wenigstenseines oder
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mehrerer Jahre abwarten müssen, um eine Unterlage über die Verbreitung der Tuberkulose unter
den Rindern und das Maß der Entschädigungshöhe zu gewinnen.

Zu §8 11 und 14 ist nichts zu bemerken.
In 8 12 ist dem Gesetze entsprechend vorgeschlagen, daß bei den Seuchenfällen,bei denen

der Staat sich an den Entschädigungenzu beteiligenhat, die Provinz zunächst die volle Entschcidi»
gung zahlt und nach Schluß des Rechnungsjahresauf Grund besonderer Abrechnungen der staatliche
Anteil bei dem Regierungs-Präsidentenangefordertwird.

In 8 13 ist die nähere Erläuterung schon bei den Ausführungen zu § 1 5 des Satzungs-
entwurfs über die Entschädigungbei Maul- und Klauenseuche gegeben.

Nach 8 15 des Entwurfs hat die Satzung gleichzeitig mit dem Viehseuchengesetzund dem
Ausführungsgesetzam 1. April 1912 in Kraft zu treten.

Die Satzung unterliegt der Genehmigung des Ministers für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten.

Der Provinzialausschußbeehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Viehseuchen-Entschädigungs-Satzungfür die Rheiu-
provinz nach dem anliegendenEntwurf befchließen und den Landeshauptmann ermäch¬
tigen, sofern etwa der Herr Minister Aenderungenfür erforderlich halten sollte, diese
selbständigin der Satzung vorzunehmen."

Düsseldorf, den 3. Februar 1912.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann,

Meyseuchen-Ontschiidigungs-Satzungfür die Uyeinprovinz.

Auf Grund der §§ 12, 21, 23 des Ausführungsgesetzeszum Viehseuchengesetzevom
25. Juli 1911 (Gesetzsamml.S. 149) hat der 52. Rheinische Provinziallandtag über die
Gewährung von Entschädigungenaus Anlaß von Viehseuchen am ........ 1912
folgende

Satzung
beschlossen.

8 1.
<intschäb<gungs< Vom Provinzialverbande wird Entschädigunggewährt:

fall«. 1. für die aus Anlaß der Tollwut, des Rotzes, der Lungeuseuche,der Maul» und
Klauenseuche oder der Tuberkulose(8 10 Absatz 1 Nr. 12 des Viehseuchengesetzesvom
26. Juni 1909, Reichs-Gesetzbl. S. 519) auf polizeiliche Anordnung getuteten Rinder,

Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, wenn sie mit der Seuche behaftet waren,
derentwegen die Tötung angeordnetworden ist, sowie für Tiere der gleichen Gattungen,
die an einer diesen Seuchen gefallen sind, nachdem ihre Tütung aus Anlaß dieser
Seuche polizeilich angeordnet worden war;
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2. für Tiere, die nach rechtzeitig erstatteter Anzeige an Rotz oder Lungenseuche gefallen
sind, wenn die Voraussetzungenvorliegen,unter denen die polizeiliche Anordnung der
Tötung folgen muß;

3. für Rinder, Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, die an Milzbrand, Rauschbrand,
Wild- und Rinderseucheoder Tollwut gefallen sind oder an denen nach dem Tode
eine dieser Krankheitenfestgestellt worden ist; ,

4. für Schafe, die an Milzbrand gefallen sind oder an denen nach dem Tode diese
Krankheit festgestellt worden ist;

5. für mehr als 3 Monate alte Rinder, die an Maul- und Klauenseuche gefallen sind;
6. für Rinder, von denen anzunehmen ist, daß sie infolge einer polizeilich angeordneten

Impfung eingegangensind, sofern die Anordnung auf Ansuche« des Landeshauptmanns
zum Schutze gegen Milzbrand, Rauschbrand, Wild° und Rinderseuche oder Maul- und

Klauenseuche erfolgt ist.
Voraussetzungfür die Gewährung der Entschädigungist in den Fällen zu 2 bis 5, daß

sich die Tiere zurzeit des Todes, in den Fällen zu 1 und 6, daß sie sich zurzeit der Anordnung
der Tötung oder der Impfnng im Bezirke des Provinzialuerbandes befundenhaben.

Der Provinzialausschußkann im Falle zu 5 die Entschädigungsleistungfür das auf Vieh-
markten aufgestellte Vieh für einzelne oder alle Viehmärkteganz oder teilweise ausschließen.

s 2.
Die Entschädigungbeträgt: Entschädigung«.
1. bei den mit Rotz behaftetenTieren drei Viertel; betrage.
2. bei den mit Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche,Tollwut, Lungenseuche

oder Tuberkulose behafteten Tieren vier Fünftel, bei den mit Maul- und Klauen¬
seuche behafteten Tieren im Falle des § 1 Nr. 5 zwei Drittel;

3. im Falle des § 1 Nr. 6 und bei den mit Maul- und Klauenjeuche behaftetenTieren
im Falle des § 1 Nr. 1 die volle Höhe

des gemeinenWertes der Tiere. Bei dessen Ermittelung ist, abgesehen von der Tuberkulose,der
Minderwert nicht zu berücksichtigen, den das Tier dadurch erlitten hat, daß es von der für die
Entschädigungin Betracht kommenden Seuche ergriffen oder der Impfung unterworfen war.

8 3.
Auf die Entfchädigungfind anzurechnen: Anrechnung auf
1. die aus Privatverträgen zahlbare Versicherungssumme,und zwar bei Rotz zu drei Entschädigung.

Viertel, in den Fällen des zu § 2 Nr. 2 zu vier Fünftel bezw. zwei Drittel, im
übrigen zur vollen Höhe.

2. der Wert derjenigenTeile des getöteten Tieres, die dem Besitzer nach Maßgabe der
polizeilichen Anordnungenzur Verfügung bleiben (vgl. jedoch 8 16 Abs. 2).

8 4.
Keine Entschädigungwird gewährt: Ausschließung der
1. für Tiere, die dem Reiche, den Einzelstaateuoder den landesherrlichen Gestüten gehören; Entschädigung.
2. für das in Viehhöfen oder in Schlachthöfen einschließlich der öffentlichen Schlacht¬

häuser aufgestellteSchlachtvieh;
3. für Tiere, die an einer ihrer Art oder dem Grade nach unheilbaren und unbedingt

tötlichen Krankheit gelitten haben, es sei denn, daß diese Krankheit in Milzbrand,
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Rauschbrand,Wild- und Rinderseuche, Tollwut, Rotz, Lungenseuche, Maul- und Klauen¬
seuche oder Tuberkulose(§ 10 Abs. 1 Nr. 12 des Viehseuchengesetzes)bestanden hat,
oder daß Rinder an einer Krankheit verendet sind, von der anzunehmen ist, daß sie
infolge einer zum Schutzegegen Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rindersenche
oder Maul- und Klauenseuche polizeilich angeordnetenImpfung aufgetreten ist;

4. für Tiere, die der Vorschrift des § 6 des Viehseuchengesetzeszuwider in das Reichs¬
gebiet eingeführt sind;

5. für Tiere, die innerhalb einer bestimmten Frist vor der Feststellung einer der nach¬
stehend benannten Seuchen in das Reichsgebiet eingefühlt worden sind, wenn nicht
der Nachweis erbracht wird, daß ihre Ansteckung erst nach der Einführung in das
Reichsgebietstattgefundenhat. Die Frist beträgt bei Milzbrand, Raufchbrand, Wild-
und Rinderseuchesowie bei Maul- und Klauenseuche 14 Tage, bei Tollwut und Rotz
90 Tage, bei Lungenseuche 180 Tage und bei Tuberkulose(§ 10 Abs. 1 Nr. 12 des
Viehseuchengesetzes)270 Tage.

§5.
Der Anspruchauf Entschädigungfällt nach 8 72 des Viehseuchengesetzesferner weg:
1. wenn der Besitzer der Tiere oder der Vorsteherder Wirtschaft, der die Tiere angehören

oder der mit der Aufsicht über die Tiere an Stelle des Besitzers Beauftragte vorsätzlich
oder fahrlässig den Vorschriften des § 9, 10 zuwider die ihm obliegende Anzeige
unterläßt oder länger als vierundzwanzigStunden, nachdem er von der anzuzeigenden
Tatsache Kenntnis erhalten hat, verzögert, es sei denn, daß die Anzeige von einem
anderen Verpflichtetenrechtzeitggemacht worden ist;

2. wenn der Besitzer eines der Tiere mit der Seuche behaftet gekauft oder durch ein
anderes Rechtsgeschäftunter Lebendenerworben hat und von diesem tranken Zustande
beim Erwerbe des Tieres Kenntnis hatte;

3. im Falle des 8 25, oder wenn dem Besitzer oder dessen Vertreter die Nichtbefolgung
oder Uebeitretung der angeordnetenSchutzmaßregelnzur Abwehrder Seuchengefahrzur
Last fällt.

8 6.

Aufbringungder Zur Bestreitung der Entschädigungenund der Verwaltungslosten, einschließlich der Kosten
Entschädigungender Feststellung des Krankheitszustaudesund der Schätzung, soweit nicht die Staatskasse dafür

und Kosten, aufzukommenhat (§ 9 Abs. 1 unter I Nr. 2, 3 und II. § 24 Abs. 1. 2 des Ausführungs¬
gesetzes) sowie zur Ansammlungvon Rücklagen,werden Beiträge von den Besitzernvon Einhufern
und Rindvieh erhoben. Entfchädigungen,Kosten und Rücklagen für Pferde, Esel, Maultiere und
Maulesel dürfen nur den Besitzern dieser Tiergattungen, Entschädigungenfür Rindvieh und für
die an Milzbrand gefallene« oder nach dem Tode milzbrandkranl befundenen Schafe nur den
Rindviehbesitzern auferlegt weiden.

Solange und soweit die auf Grund der Gesetze vom 12. März 1881 '(G.-S. S. 128),
22. April 1892 (G.-S. S. 90) und 18. Juni 1894 (G.-S. S. 115) zu Entschädigungenaus
Anlaß des Rotzes, der Lungenseuche, des Milzbrandes und des Rauschbrandesangesammelten Ueber¬
schüsse und Rücklagen in dem auf die Entschädigung für Einhufer entfallendenAnteile mehr als
500000 Mk., in dem auf die Entschädigungen für Rindvieh entfallenden Anteile mehr als
1000 000 Mk. betragen, können aus ihnen, uud zwar zunächst aus den Zinsen, alsdann aus den
Beständen selbst, die nach dem gegenwärtigenGesetz aufkommenden Entschädigungenund Kosten
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bestrittenwerden; jedoch dürfen die durch Beiträge der Besitzer von Einhufern angesammelten Ueber¬
schüsse und Rücklagennur zur Bestreitung von Entschädigungenvon Einhufern, und die durch Bei¬
träge der RindviehbesitzerangesammeltenBeiträge nur zur Bestreitung der Entschädigungenfür
Rindvieh oder für die an Milzbrand gefallenen oder nach dem Tode milzbrandkrankbefundenen
Schafe verwendetweiden.

8?.
Beiträge werden nicht erhoben
1. für Tiere, die dem Reiche, den Einzelstaaten oder zu den landesherrlichenGestüten

gehören(vgl. § 4 Nr. 1);
2. für das in Viehhöfenoder in Schlachthöfeueinschließlichder öffentlichen Schlachthäuser

aufgestellteSchlachtvieh(vgl. § 4 Nr. 2).

Ueber die Höhe des von den Viehbesitzern nach den Grundsätzen der §§ 6 und 7 einzu¬
ziehendenGesamtbetrages, über die Verwendung der Zinsen oder Bestände von Ueberschüssen und
Rücklagen nach § 6, ferner über die Unterverteilung des zu erhebenden Betrages auf die Vieh¬
besitzer beschließtder Provinzialausschuh. Der Beschluß bedarf der Genehmigung des Ober-
Präsidenten, sofern er grundsätzliche Bestimmungen über die Art der Unterverteilung, insbesondere
Abänderungender bisher bestehenden Art der Unterverteilung enthält. Wenn in dem Jahre vor
Ausschreibungder Beträge eine allgemeineViehzählungstattgefundenhat, sind deren Ergebnisseder
Unterverteilung zugrundezu legen, andernfalls sind in jeder Stadt- und Landgemeindenach näherer
Anweisungdes Prooinzialausschusses,die der Genehmigungdes Ober-Präsidenten bedarf, die vor¬
handenen Pferde-, Efel-, Maultier-, Maulesel- und Rindviehbeständeaufzunehmen.

Ein Verzeichnisder darnach beitragspflichtigenTierbesitzer und der von jedem zu ent¬
richtenden Beiträge ist für jede Stadt- und Landgemeindevor Erhebung der Beiträge 14 Tage
lang öffentlich auszulegen. Zeit und Ort der Auslegung sind vor Beginn der vieizehntägigen Frist
durch öffentliche Bekanntmachungauf ortsüblicheWeife zur Kenntnis der Beteiligten zu bringen.
Anträge auf Berichtigungdes Verzeichnisses sind spätestensbinnen 10 Tagen nach Ablauf der Aus-
legungsfriftbei dem Bürgermeisteramteanzubringen. Ueber die Antrage entscheidetdie Aufsichtsbehörde.

Die Beiträge werden auf Grund des von der Aufsichtsbehörde endgültig festgestellten Ver¬
zeichnisses von den Bürgermeisterämterneingezogenund an die Landeshaupttasseabgeliefert. Die
Beitreibung geschieht im Verwaltnngszwangsverfahren.

Im übrigen wird das Verfahren bei der Ausfchreibungund Erhebung der Beiträge
erforderlichenfallsnoch näher durch einen der Genehmigungdes Ober-Präsidenten unterliegenden
Beschlußdes Provinzialausschussesgeregelt.

8 9-
Zur Feststellungdes für die Entschädigungin Betracht kommenden Krankheitszustandeshat Feststellung der

sofort nach der Tütung oder fobald als möglich nach dem sonstigenEintritte des Entschädigung^ Entschädigung«,
falls eine Untersuchungdes Tieres, insbesondereeine Zerlegung nach der von: Bundesrate zur Aus- pstM-
führung des ViehfeuchengesetzesbeschlossenenAnweisungfür das Zerleguugsverfahrenund nach den
hierzu vom Minister der Landwirtfchaft, Domänen und Forsten erlassenenweiterenAusführungs¬
bestimmungenstattzufinden. In dem auf Grund der Zerlegung abzugebendenGutachten ist der
Vorschrift des § 13 Absatz 2 des Ausführungsgesetzeszu genügen.

Ob und in welchen Fällen und in welcher Weise die endgültigeFeststellungdes Krank-
heitszustandesvon der Vornahme einer besonderen Untersuchung ode? von einer Nachprüfung an.
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Abschätzungde«
Schadens,

Verfahrens»»!'
schnste».

einer anderen Uutersuchungsstelleabhängig zu machen ist, lichtet sich nach den vom Minister für
Landwirtschaftgetroffenen Ausftihrungsbestimmungen(8 13 Abs. 1 Satz 3 des Ausslihrungsgesetzes).
Der Viovinzialausfchußhat das nach Maßgabe dieser Bestimmungenetwa Erforderlichewegen Er¬
richtung und Ausstattung einer besonderen Prüfungsstelle zu veranlassen(vgl. § 24 Abs. 1 Satz 2
des Ausführungsgesetzes).Die Annahme des Leiters der Prüfnngsstelle bedarf der Bestätigung des
Ministers für Landwirtschaft.

Im übrigen gelten für das Verfahren bei Feststellung des Krankheitszustaudesdie Vor¬
schriften der ßß 14, 15 des Ausführungsgesetzes(vgl. auch § 11 dieser Satzung).

8 10.
Für die zur Bemessungder Entschädigungenerforderlichen Schätzungen gelten die Vor¬

schriften der ß§ 16 bis 20 und die auf Grund des 8 17 Abs. 1 des Ausführungsgesetzesetwa
erlassenen Ausführungsbestimmungendes Ministers für Landwirtschaft auch insoweit, als Ent¬
schädigungen auf Grund des ß 1 über die Fälle des ß 66 des Viehseuchengesetzesund des 8 5 des
Ausführungsgesetzeshinaus zu gcwähnu sind

Eine Abschätzungdes Weites der dem Besitzer nach Maßgabe der polizeilichen Anord¬
nungen zur Verfügung bleibenden Teile eines getöteten Tieres findet nicht statt, sofern der Landes¬
hauptmann erklärt, daß die Provinzialverwaltung diese Teile zur eigenenVerwertung übernehmen
wolle und dafür auf eine Kürzung der Entschädigungfür das Tier um den Wert der Teile ver¬
zichte (ß 3 Nr. 2).

Erfolgt die Schätzung durch den beamtetenTierarzt und zwei Schiedsmänner, fo haben
die Sachverständigenin der Regel ihr Gutachten gemeinschaftlich abzugeben. Zu dem Zwecke sind
die Schiedsmänner unter Beachtung einerseits des § 16 Abs. 2, andererseits des § 22 des Aus-
führungsgesetzes tunlichst spätestenszu der Feststellungdes Krankheitszustandesdurch den beamteten
Tierarzt oder im Anfchlußdaran zuzuziehen. Ist dies nicht möglich, so hat der beamteteTierarzt
sein Gutachten über den Wert alsbald nach der Feststellung des Krankheitszustandesabzugeben.
Die Schätzung durch die Schiedsmänner ist alsdann unverzüglichnachzuholen. Die Ortspolizei-
bchördehat in diesem Falle für die ordnungsmäßige Aufnahme der Schätzungsurkunde(8 20 des
Ausführungsgesetzes)Sorge zu tragen.

Der Provinzialansschuß ist befugt, über das Verfahren bei der Schätzung weitere An¬
weisungenzu erlassen. Die Anweisung über das Schätzungsverfahrenbei der Tuberkulosebedarf
der Genehmigungdes Ministers für Landwirtschaft.

8 11.
Für das Verfahren der Ortspolizeibehördenbei Behandlung der Entschädigungsansprüche

aus Anlaß von Viehseuchen sind die Ausführungsbeftimmungendes Ministers für Landwirtschaft
maßgebend. Der Landeshauptmann hat auf Grund der ihm vorgelegten Verhandlungen, Gutachten
und Schätzungsurkundenzu entscheiden, ob gemäß § 14 des Ausführungsgesetzesein Obergutachten
des Departementstierarztes und ein weiteres Gutachten des Landesveterniäramts einzuholen ist, und
hat bejahendenfalls zu diesem Zwecke die Vermittelung des Regierungs-Präsidenten anzurufen.
Ferner hat er die Kostenrechnungen der beamteten Tierärzte und der Schiedsmtinnner, soweit zu.
ihrer Erstattung der Provinzialverband verpflichtet ist (§ 1 Nr. 3 bis 5) festzusetzenund über die
Gewährung der Entschädigungenund deren Höhe sowie über die Person des Empfangsberechtigten
8 69 des Viehfeuchengesetzesund 8 12) zu befinden. Bei Streitigkeiten greift der ordentliche
RechtswegPlatz.
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8 12.
Die Auszahlung der Entschädigungerfolgt auf Anweisungdes Lcmdcshauptnmnnsbinnen Auszahlungder

spätestens vier Wochen nach der Feststellung der Entschädigungspflichtdes Prouinzialucrbandcs Entschädigungen
kostenfrei durch die Landeshauptkassean den Empfangsberechtigten,und zwar, sofern ein anderer und^Betelligung
Berechtigternicht bekannt ist, an denjenigen, in dessen Obhut oder Gewahrsam sich das zu entschä¬
digende Tier zur Zeit des Todes befand. Mit dieser Zahlung ist jeder Entschädigungsanspruch
eines Dritten erloschen (ß 69 des Viehseuchcngesetzes).

Am Schlüsse des Rechnungsjahres hat der Landeshauptmann Abrcchnungcudarüber auf¬
zustellen, welche Entschädigungen für die aus Anlaß der Maul- und Klauenseuche und der Tuberkulose
(§ 10 Abs. 1 Nr. 12 des Viehseuchengesetzcs) getöteten und mit einer dieser Seuchen behafteten,
sowie für die nach der Anordnung an einer dieser Seuche» gefallenen Rinder gezahlt worden sind,
und zwar für jede der beiden Seuchen, desgleichen für jeden Regierungsbezirk gesondert. Die
Abrechnungensind den Negierungs-Präsideuten zu übcrseuden. Nach § 67 Abs. 11) und o des
Viehseuchengesetzesund ß 9 Abs, 1 Ziffer 2 und 3 des Ausführungsgesetzcsist der Landeshaupt^
lasse von den für maul- uud llnueuseuchekranke Riuder gezahlten Entschädigungendie Hälfte, von
den für tuberkulosekranke Rinder gezahlten Entschädigungenein Drittel aus der Staatskasse zu
erstatten.

§ 13.
Der Landeshauptmann wird ermächtigt,Entschädigungzu gewähren für Verluste, die ab- Entschädigung aus

gesehen von dem Falle der Tötung von Vieh auf polizeiliche Anordnung, durch die AbfchlachtuugAnlaß der Manl-
von Rindviehbeständcn ans Anlaß der Maul- und Klauenseuche oder der Lungenseuche entstehen."'^ Klauenseuche.
Eine solche Entschädigungdarf nur gewährt werden, wenn eine Verhütung der Scuchcnverschleppung
durch Abschlachtung zu erhoffen ist und wenn sich der Landeshauptmann mit der Abschlachtung
und Zahlung der Entschädigung einverstanden erklärt hat. Die erforderlichenVeträgc sind aus
dem für die Rindviehbesitzerangesammelten Reservefonds zu entnehmen, wenn er den vorge¬
sehenen Höchstbetragübersteigt, sonst aus den laufenden Veitlägen der Rindvichbesitzer.

s 14.
Das gesamte Rechnungswesenunterliegt deu für die Verwaltung des ProuinzialvermögcnsRechnungswesen,

bestehendenVorschriften. Alljährlich ist eine Uebersicht der auf Grund der Satzungen geleistete»
Ausgaben von dem Landeshauptmann zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.

§ 15.
Diese Satzung tritt am 1. April 1912 in Kraft.

82
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